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(3) Hält das Gericht oder das andere zuständige Organ eine 
vorgeschlagene Person aus irgendeinem Grund für nicht an- 
nehpibar, kann die konsularische Amtsperson eine andere 
Person Vorschlägen.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels finden auch auf die 
Fälle Anwendung, in denen es notwendig ist, einen Vermö
gensverwalter für einen Staatsbürger des Entsendestaates zu 
bestellen, wenn dessen Aufenthalt und Vertreter unbekannt 
sind.

Artikel 34

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, sich mit 
einem Staatsbürger des Entsendestaates zu treffen und mit 
ihm in Verbindung zu treten, ihm Rat zu erteilen und ihm 
jegliche Unterstützung zu gewähren, eingeschlossen die Siche
rung eines juristischen Beistandes, sofern dies notwendig ist.

(2) Der Empfangsstaat schränkt in keiner Weise die Ver
bindung eines Staatsbürgers des Entsendestaates zur konsu
larischen Vertretung ein.

(3) Die Organe des Empfangsstaates informieren die zu
ständige konsularische Amtsperson des Entsendestaates un
verzüglich, wenn ein Staatsbürger des Entsendestaates festge
nommen oder verhaftet wird.

(4) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der festgenommen oder 
verhaftet wurde oder der sich in Vollzug eines Urteils in Haft 
befindet, zu besuchen.

(5) Die in Absatz 4 genannten Rechte werden in Überein
stimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates 
wahrgenommen, wobei vorausgesetzt wird, daß diese Rechts
vorschriften die Wirksamkeit der Rechte nicht aufheben.

c) alles Notwendige zur Behandlung des Kapitäns oder 
eines Besatzungsmitgliedes des Schiffes in einem Kran
kenhaus oder zu deren Rückreise veranlassen;

d) jede Erklärung oder jedes andere Dokument, das nach 
den Rechtsvorschriften des Entsendestaates hinsichtlich 
der Schiffe vprgeschrieben ist, entgegennehmen, aus
stellen oder beglaubigen.

Artikel 37

(1) Die Organe des Empfangsstaates informieren eine kon
sularische Amtsperson, wenn ein Schiff des Entsendestaates 
Schiffbruch erleidet, aufläuft, strandet oder eine andere 
Havarie in den Gewässern des Empfangsstaates erleidet. Die 
konsularische Amtsperson kann dem Schiff, den Passagieren 
und der Besatzung in diesen Fällen jegliche Hilfe leisten. Zu 
diesem Zweck kann sie die Organe des Empfangsstaates um 
Mitwirkung ersuchen.

(2) Die Organe des Empfangsstaates erheben keine Zölle 
noch andere Importgebühren für die Einfuhr der Ladung, der 
Vorräte, der Ausrüstung oder der Gegenstände, die vom 
havarierten Schiff befördert werden oder die Bestandteil von 
ihm sind, es sei denn, sie werden zum Verbrauch oder zum 
Gebrauch im Empfangsstaat an Land gebracht. Die Organe 
des Empfangsstaates können die Einlagerung'der genannten 
Waren oder andere Schutzmaßnahmen, die in ihren Rechts
vorschriften vorgesehen sind, fordern.

Artikel 38

Die Artikel 35 bis 37 werden entsprechend auch auf die 
Luftfahrzeuge des Entsendestaates angewandt.

Artikel 35

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 
Schiff des Entsendestaates, das in einem Hafen, den Terri
torial- oder Binnengewässern des Empfangsstaates festge
macht hat, jede Hilfe und Unterstützung zu gewähren.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich an Bord des 
Schiffes begeben, sobald die Verkehrserlaubnis mit dem Land 
erteilt wurde. Der Kapitän des Schiffes und die Besatzungs
mitglieder können mit der konsularischen Amtsperson Ver
bindung aufnehmen.

(3) Eine konsularische Amtsperson kann sich zur Lösung 
von Problemen, die in Ausübung ihrer Funktionen hinsichtlich 
der Schiffe des Entsendestaates, des Kapitäns und der Be
satzungsmitglieder auftreten, an die zuständigen Organe des 
Empfangsstaates um Hilfe wenden.

Artikel 36

Eine konsularische Amtsperson kann
a) unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates 

alle während der Reise an Bord eines Schiffes des Ent
sendestaates eingetretenen Vorkommnisse untersuchen, 
den Kapitän und die Besatzungsmitglieder befragen, die 
Schiffspapiere überprüfen und sich über die Reise und 
das Reiseziel des Schiffes informieren;

b) gemäß den Rechtsvorschriften des Entsendestaates die 
notwendigen Maßnahmen zur An- oder Abmusterung 
des Kapitäns oder eines Besatzungsmitgliedes treffen;

T e i l  V  

Schlußbestimmung

Artikel 39

(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation in Überein
stimmung mit der Verfassung und anderen Rechtsvorschriften 
der Vertragsstaäten. Er tritt am 30. Tag nach Austausch der 
Ratifikationsurkunden in Kraft.

(2) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und behält seine Gültigkeit bis zum Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Tag, an dem ihn eine der Hohen Vertrags
schließenden Seiten schriftlich auf diplomatischem Weg 
kündigt.

Zu Urkund dessen unterzeichnen und siegeln die Bevoll
mächtigten diesen Vertrag in Bogota am 03. November 1982 
in zwei Originalen, jedes in deutscher und spanischer Sprache, 
wobei beide Texte gleichermaßen gültig sind.
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